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Vorbemerkungen 

 

In den letzten 5 Jahren hat sich im Bereich Kinder-

tagesbetreuung in Bornheim viel bewegt. Neben 

dem Neubau der Kitas Schatzkiste in Hersel  

(Neubau mit Erweiterung von 2 auf 6 Gruppen), 

St. Christophorus und Windmühle, beide in Merten 

(Neubauten mit jeweils 4 Gruppen), wurden auch 

die Rahmenbedingungen der Kindertagespflege 

verbessert ( siehe Vorlage 349/2025-4). 

 

Für die Prognosen der aktuellen Kindergartenbe-

darfsplanung wurde sich der Systematik bedient, 

dass die Anzahl der zur Verfügung stehenden 

Plätze sich nach der optimalen Belegung in den 

einzelnen Gruppenformen rechnet, die ein 

„Hochwachsen“ ermöglicht, und nicht nach der 

laut Betriebserlaubnis. Die Zahlen können sich da-

hingehend leicht unterscheiden. Die Annahmen 

sind in der Tabelle unten dargestellt.   

 

Selbstverständlich handelt es sich hierbei nicht um 

einen starren Belegungsplan. Im Rahmen der Auf-

nahme sind im Kinderbildungsgesetz (KiBiz) Varia-

tionen möglich. Insbesondere ist die Platzzahl in 

Gruppenform III abhängig von der Anzahl der ge-

buchten Betreuungsstunden (25, 35 oder 45 Stun-

den). In den Einrichtungen erfolgt eine flexiblere 

Belegung unter Beachtung  des KiBiz. 

 

Bezogen auf das Alter der Kinder und die entspre-

chende Zuteilung in die Altersgruppe wird sich auf 

den Kinderjahrgang nach KiBiz bezogen. Dabei 

fällt ein Kind, das bis zum 02.11. eines Jahres das 

Lebensjahr vollendet in den Folgejahrgang. Dieser 

für die Unterscheidung U3/Ü3 nach KiBiz vorgege-

bene Stichtag wird für alle Jahrgänge rechnerisch 

angesetzt.  

Schwierig ist der Bedarf für den letzten Kindergar-

tenjahrgang einzuschätzen. Dies liegt an dem für 

die Einschulungen festgelegten Stichtag 30.09. 

und den damit verbundenen vorgezogenen Ein-

schulungen oder den Rückstellungen von Einschu-

lungen. Der Erfahrungswert ist hier, dass etwa ein 

Zwölftel des Jahrgangs im Kindergarten verbleibt. 

Diese sind bei der Gesamtplanung mit zu berück-

sichtigen.  

 

Hauptgrundlage einer Kindergartenbedarfsplanung 

ist ein Vergleich der Kinderzahlen mit den vorhan-

denen Platzzahlen. Ausgangsbasis ist dabei die 

Datenlage aus dem Melderegister. Dazu muss der 

Bedarf auf Grund der künftigen Entwicklung prog-

nostiziert werden. Hier gibt es zahlreiche unsiche-

re und dynamische Faktoren. Zum Beispiel können 

Einwohnerzahlen abhängig von der Bezugsquelle 

variieren und Eltern haben eine Wahlmöglichkeit 

beim Zeitpunkt der Einschulung ihrer Kinder (Kann

-Schulkinder). Auch der Zuzug in Neubaugebiete 

von Kindern im Kindergartenalter kann nur prog-

nostiziert werden und von der Realität abweichen. 

Eine weitere Herausforderung bei der Planung ist, 

dass in der Realität die Sozialräume nicht getrennt 

voneinander betrachtet werden können, weil eine 

Platzmischung innerhalb der Sozialräume üblich 

ist. 

 

Gruppen-
form 

Plätze  
gesamt 

Plätze für  
> 1 Jahr 

Plätze für  
> 2 Jahre 

Plätze für  
> 3 Jahre 

Plätze für  
> 4 Jahre 

Plätze für  
> 5 Jahre 

Anzahl  
Gruppen 

GF I 20 - 5 5 5 5 42 

GF II 10 5 5 - - - 28,5 

GF III 21 - - 7 7 7 43 

Tabelle 1:  Optimale Belegung in den einzelnen Gruppenformen 
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In wie fern sich die unmittelbaren Folgen der 

Corona-Pandemie auf die nächsten Kita-Jahre be-

merkbar machen, wird sich zeigen (Auswirkungen 

auf die Schulreife und damit verbundene Rückstel-

lung aufgrund von ausgefallener bzw. reduzierter 

Betreuung und Förderung ebenso wie Rückgang 

der Geburten). 

 

Bisherige Erfahrungswerte sowie der Fachaus-

tausch mit anderen Jugendhilfeplanern in der Re-

gion zeigen, dass es eher unwahrscheinlich ist, 

neu geplante Kindergartenplätze zeitgenau zu rea-

lisieren. Neben Verzögerungen in der Bauplanung 

und Bauausführung ist bei der Umsetzung von Er-

weiterungsmaßnahmen die Personalgewinnung 

herausfordernd. In der Regel trägt der überregio-

nale Fachkräftemangel dazu bei, dass die Inbe-

triebnahme von größeren Erweiterungsmaßnah-

men (z.B. neue Kita mit 6 Gruppen im Neubauge-

biet He31) nicht unmittelbar in einem Schritt, son-

dern eher sukzessiv erfolgen kann.  

 

Anhand der Kindergartenbedarfsplanung kann 

zwar kein exaktes, aber sicherlich ein an der tat-

sächlichen Realität sehr eng anliegendes Ergebnis 

erzielt werden. Die steigenden Elternwünsche, die 

verstärkten Rückmeldungen für Betreuungsbedar-

fe sowie die geplanten Neubaugebiete sind dabei 

im Blick zu halten. Mit Hilfe von Umstrukturierun-

gen einzelner Gruppen muss in der Zukunft auf ein 

Überangebot bei den über 3-jährigen Kindern zu 

Gunsten der Betreuungsquote bei den unter 3-

jährigen im Rahmen der jährlichen Bedarfsplanung 

und Meldung der Plätze gegenüber dem Land fle-

xibel reagiert werden. 

 

Nicht zuletzt ist es wichtig bei der Bedarfsplanung 

den baulichen Zustand der Gebäude, sowohl be-

zogen auf die Bausubstanz als auch auf die päda-

gogischen Vorgaben des LVR im Blick zu haben, 

um rechtzeitig auf bauliche Mängel aufgrund von 

Alter bzw. Raumkonzepten reagieren zu können. 
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1. Zentrale Aussagen der  

 Bedarfsplanung 

 

Die Stadt Bornheim hat in den letzten Jahren Er-

weiterungsmaßnahmen geplant und umgesetzt, 

um dem ab August 2013 geltenden Rechtsan-

spruch auf einen Betreuungsplatz für Kinder ab 

dem vollendeten 1. Lebensjahr gerecht zu werden 

und Eltern entsprechende Betreuungsplätze an-

bieten zu können. Seit der letzten Kita-

Bedarfsplanung sind folgende zentrale Baumaß-

nahmen umgesetzt worden: 

 

• Kita Schatzkiste (Neubau und Erweiterung 

von 2 auf 6 Gruppen) 

• Kita Leuchtturm (Neubau und Erweiterung 

von 3 auf 4 Gruppen) 

• Kita Windmühle (Neubau, 4 Gruppen) 

• Kita St. Christophorus (Neubau, 4 Gruppen) 

Demgegenüber stehen die Schließungen eines 

Teils einer Einrichtung und einer gesamten Einrich-

tung: 

• Burgwiese (1,5 Gruppen in Jennerstraße) 

• Windrad (Schließung von 1,5 Gruppen zum 

31.07.2026) 

 

Basierend auf diesen durchgeführten Maßnahmen 

kann die Stadt Bornheim aktuell laut den Betriebs-

erlaubnissen 2.098 Plätze in Kindertageseinrich-

tungen und ca. 100 Plätze in Kindertagespflege 

vorhalten.  

Die Aufteilung der Plätze gestaltet sich laut unten 

stehender Tabelle. Dabei wird sich, wie in der Vor-

bemerkung auf Seite 4 erwähnt, zur einfacheren 

Rechenbarkeit laut der genannten Systematik be-

dient:  

  Plätze für die Altersgruppe 

  > 1 Jahr > 2 Jahre > 3 Jahre > 4 Jahre > 5 Jahre 

Kita 143 353 511 511 511 

Kindertagespflege 60 40 - - - 

Gesamt 203 393 511 511 511 

Betreuungsquoten der Stadt Bornheim 

Erklärtes Ziel für die Betreuungsquote in der Stadt 

Bornheim ist für Kinder über drei Jahren 100 % 

und für Kinder ab zwei Jahren 90 %. Bei der Al-

tersgruppe unter 2 Jahren steigert sich der Bedarf. 

Um dieses Ziel zu erreichen, wird sich folgender 

Annahmen bedient:  

• Die Geburten für den Stadtbezirk Bornheim 

bleiben konstant auf 382 (Kinder im Zeitraum 

02.11.2024 bis 01.11.2025 [relevante Zahl für 

KiBiz-Meldung]).  

• Bei Neubaugebieten beträgt der Zuzug der 

Altersgruppe 1 bis 5 Jahre 10 %.  

• Durch Zuzug im Bestand und durch Migration 

erhöht sich der Anteil der 1- bis 5-jährigen um 

5 % pro Jahr und Jahrgang. 

Handlungsempfehlungen 

In der vorliegenden Kindergartenbedarfsplanung 

wird beschrieben, wie aus sozialräumlicher Sicht 

auf den Betreuungsbedarf reagiert werden kann 

(Kapitel 6). Unter Berücksichtigung der berechne-

ten Angebotsquoten der einzelnen Sozialräume 

sowie der geplanten Neubaugebiete erfolgen Vor-

schläge für weitere Maßnahmen im Rahmen des 

Betreuungsangebotes. In der folgenden Tabelle 

werden die Handlungsempfehlungen und Maß-

nahmen für Bornheim zusammenfassend aufge-

führt: 

Tabelle 2:  Platzverteilung nach Altersgruppen (rechnerich) 
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Zusammenfassung der Maßnahmen in den einzelnen Sozialräumen 

Sozialraum Aktueller Stand Empfohlene Maßnahmen 

Bornheim gesamt • Ausreichendes Platzangebot   

    im Ü3-Bereich 

• Ausbau der Platzkapazitäten U3-

Bereich wünschenswert 

• Ausbau des U3-Bereiches im Rahmen der 

Kindertagespflege 

• Überprüfung der Kita-Bauten hinsichtlich 

ihres baulichen Zustandes und pädagogi-

scher Eignung (Dreiraumkonzept) 

Bornheim Ort 

Brenig 

Roisdorf 

• Ausreichendes Platzangebot im  

 Ü3-Bereich 

• Ausbau der Platzkapazitäten  

 U3-Bereich wünschenswert 

• Bei Abzeichnung einer Überversorgung im 

Bereich Ü3  -> Anpassung der Gruppenfor-

men zu Gunsten U3 

• Ausbau der Kindertagespflege in Brenig 

Dersdorf 

Kardorf 

Waldorf 

• Aktuell ausreichendes Platzange-

bot im Ü3- und U3-Bereich 

• In Zukunft werden Überkapazitäten 

für beide Bereiche erwartet 

• Beobachtung der Kindzahlen 

• Vier gruppiger Ersatzbau für die Kita Flora  

Merten 

Rösberg 

Hemmerich 

• Unterversorgung im Ü3-und  

 U3-Bereich,  

• Kompensation der Unterversorgung durch 

Kitas in Kardorf 

• Beobachtung der Entwicklung der Kind-

zahlen 

• Optional Kita-Bau in Me18 

Sechtem • Überkapazitäten im Ü3-Bereich 

• Zeitweise Überkapazitäten im  

 U3-Bereich 

• Bei Abzeichnung einer Überversorgung im 

Bereich Ü3  -> Anpassung der Gruppenfor-

men zu Gunsten U3 

• Nutzung der Überkapazitäten durch die 

am Rhein gelegenen Ortschaften 

Walberberg • Ausreichende Versorgung im  

 U3- und Ü3-Bereich 

• keine 

Hersel 

Uedorf 

Widdig 

• Unterversorgung im Ü3-und  

  U3-Bereich 

• Kompensation der Unterversorgung durch 

Kitas in Sechtem und Bornheim Ort bzw. 

Roisdorf 

• Beobachtung der Entwicklung der Kind-

zahlen 

Tabelle 3:  Zusammenfassung der Maßnahmen in den einzelnen Sozialräumen 
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2.  Gesetzliche Rahmenbedingungen 

Das Sozialgesetzbuch – Achtes Buch (SGB VIII) 

regelt als bundesgesetzliche Grundlage die Rah-

menbedingungen der Kinder- und Jugendhilfe in 

Deutschland. Sie ist geprägt von dem Postulat der 

Trägerpluralität, das der Gesetzgeber in § 3 SGB 

VIII festgeschrieben hat. Trägerpluralität bedeutet, 

jeder Nutzer soll sich aus einem vielfältigen Ange-

bot das heraussuchen können, was mit seinen 

Werte- und Normvorstellungen im Einklang steht. 

Dieser Grundsatz wurde als Wunsch- und Wahl-

recht in § 5 SGB VIII ausdrück- lich veran-

kert. Eine direk-

te Folge 

die-

ser 

gesetz-

lichen Rege-

lung ist, dass Hilfeleistun- gen 

sowohl von freien als auch von öffentlichen Trä-

gern erbracht werden. 

 

Im dritten Abschnitt des zweiten Kapitels des SGB 

VIII wird ab § 22 die Förderung von Kindern in Ta-

geseinrichtungen und in Kindertagespflege gesetz-

lich festgeschrieben und verankert. Demnach ha-

ben gemäß § 24 SGB VIII alle Kinder mit Vollen-

dung des ersten Lebensjahres bis zum Schulein-

tritt einen Rechtsanspruch auf einen Betreuungs-

platz. Folgender Textauszug des § 24 SGB VIII 

konkretisiert den Anspruch auf Förderung in Ta-

geseinrichtungen und in Kindertagespflege: 

 

„(2) Ein Kind, das das erste Lebensjahr vollendet 

hat, hat bis zur Vollendung des dritten Lebensjah-

res Anspruch auf frühkindliche Förderung in 

einer Tageseinrichtung oder in Kinderta-

gespflege… 

 

(3) Ein Kind, das das dritte 

Lebensjahr vollendet hat, 

hat bis zum Schuleintritt 

Anspruch auf Förderung 

in einer Tageseinrich-

tung. Die Träger der 

öffentlichen Jugendhil-

fe haben darauf hinzu-

wirken, dass für diese 

Altersgruppe ein be-

darfsgerechtes Angebot 

an Ganztagsplätzen zur 

Verfügung steht...“ 

 

Hierbei ist zu beachten, dass 

in dem Gesetzestext eine Diffe-

renzierung hinsichtlich der Alters-

gruppen erfolgt. Bei der Zielgruppe der 

Kinder zwischen dem ersten und dritten 

Lebensjahr kann der Rechtsanspruch auf einen 

Betreuungsplatz auch über Angebote in der Kin-

dertagespflege erfüllt werden, wohingegen die 

Förderung von Kindern ab dem dritten Lebensjahr 

ausschließlich in einer Tageseinrichtung erfolgen 
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soll. 

Lediglich bei besonderem Bedarf oder ergänzend 

(Randbetreuung) kann eine Betreuung in Kinderta-

gespflege stattfinden. 

 

Das Gesetz zur frühen Bildung und Förderung von 

Kindern (Kinderbildungsgesetz – KiBiz) bildet seit 

dem 1. August 2008, novelliert am 3. Dezember 

2019, die Grundlage der rechtlichen und finanziel-

len Rahmenbedingungen für die frühkindliche Bil-

dung in Nordrhein-Westfalen. Zu den Kernelemen-

ten des Gesetzes gehören unter anderem: 

• der Bildungs- und Erziehungsauftrag im frühen 

Kindesalter, 

• die alltagsintegrierte Sprachbildung aller Kinder 

von Anfang an als gesetzliche Regelaufgabe, 

• die Sicherung einer vielfältigen und bedarfsge-

rechten Angebotsstruktur, 

• die Sicherung der pädagogischen Qualität und 

der personellen Mindestausstattung in den Kin-

dertageseinrichtungen, 

• das auf Pauschalen beruhende Finanzierungs-

system, 

• die gesetzliche Verankerung der Familienzen-

tren und der Tageseinrichtungen mit besonde-

rem Unterstützungsbedarf (plusKITAs; Sprach-

förderung) 

• die Sicherung der Kindertagespflege als gleich-

wertiges Betreuungsangebot. 

 

Nach dem KiBiz können in den Tageseinrichtun-

gen drei verschiedene Gruppenformen angeboten 

werden (Anlage zu § 33 KiBiz): 

 

•  Gruppenform I:  

 bis zu 20 Kinder im Alter von zwei Jahren bis 

zur Einschulung  (davon mindestens 4 und 

höchsten 6 Kinder im Alter zwischen zwei und 

unter drei Jahren) 

• Gruppenform II:  

 bis zu 10 Kinder im Alter unter drei Jahren 

• Gruppenform III:  

 bis zu 20 bzw. 25 Kinder im Alter von drei Jah-

ren und älter 

 

Gemäß § 33 Abs. 2 KiBiz ist jährlich im Rahmen 

der Jugendhilfeplanung zu beschließen, welche 

Gruppenformen und Betreuungszeiten in den ein-

zelnen Tageseinrichtungen für Kinder im jeweili-

gen Betreuungsjahr angeboten werden sollen. Im 

Rahmen der Gewährung von Landeszuschüssen 

(sog. Kindpauschalen) hat der örtliche Jugendhil-

feträger gegenüber dem Land bis zum 15. März 

eines Jahres verbindlich zu erklären, für wie viele 

Kinder in welchen Gruppenformen und Betreu-

ungszeiten Landeszuschüsse im kommenden Kin-

dergartenjahr in Anspruch genommen werden. Auf 

dieser Grundlage kann der notwendige Personal-

bedarf im Vorfeld ermittelt werden.   



 

10  

3.  IST-Situationsanalyse 

In diesem Kapitel wird über eine IST-

Situationsanalyse das bisherige Betreuungsange-

bot in der Stadt Bornheim beleuchtet und erläu-

tert. Dabei werden wesentliche Themenschwer-

punkte in den Blick genommen, wie zum Beispiel 

die Trägervielfalt in der Stadt Bornheim, die Ent-

wicklung der Betreuungsplätze und die vorge-

schriebene 45-Stunden-Deckungsquote. 

 

3.1  Die Träger der Kindertageseinrichtungen 

Die Stadt Bornheim verfügt aktuell über 35 Kinder-

tageseinrichtungen, die maximal insgesamt 113,5 

Kindergartengruppen im Stadtgebiet anbieten kön-

nen. Dabei gibt die nachfolgende Abbildung einen 

Überblick über die Aufteilung der Kindertagesein-

richtungen nach Trägerschaft:  

In der Stadt Bornheim sind insgesamt acht Träger-

gruppen aktiv. Die meisten Kindertageseinrichtun-

gen befinden sich in städtischer Trägerschaft (13 

Einrichtungen). Danach folgt die Katholische Kir-

che mit 8 Kindertageseinrichtungen sowie diverse 

Elterninitiativen mit insgesamt 6 Kindertagesein-

richtungen. Die Lebenshilfe e.V. leitet ebenfalls 

wie die AWO und die GFO  zwei Kindertagesein-

richtungen. Die Diakonie gGmbH und die ju-

gend@lazarus.gGmbH unterhalten jeweils eine 

Einrichtung. 

Die Verteilung der U3 und der Ü3-Plätze nach Trä-

gerschaft für das Kindergartenjahr 2025/2026 ist 

der folgenden Abbildung zu entnehmen. In diesem 

Fall ist selbsterklärend, dass die Träger mit den 

meisten Kindertageseinrichtungen auch die größte 

Anzahl an Betreuungsplätzen im Stadtgebiet vor-

halten (Stadt, Kath. Kirche). 
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3.2  Die Entwicklung der Betreuungsplätze 

Nach Abschluss der Neubauten der Kitas St. Chris-

tophorus und Windmühle verfügt die Stadt Born-

heim laut den Betriebserlaubnissen der einzelnen 

Kindertageseinrichtungen und der Kindertages-

pflege über 2.198 Plätze (1.559 für Ü3, 639 für 

U3). Um die Entwicklung der Betreuungsplätze in 

Bornheim darzustellen sind in der folgenden Ta-

belle die KiBiz-Meldungen der letzten vier Kinder-

gartenjahre aufgezeigt. Zu beachten ist hier, dass 

die Zahlen im Bereich der Kindertageseinrichtun-

gen aufgrund von Überbelegungen nicht unbe-

dingt mit den Zahlen der Betriebserlaubnis über-

einstimmen.  

Alter 
Jahr 

 Betreuungsform 
2022/2023 2023/2024 2024/2025 2025/2026 

Ü3  in Kita 1590 1596 1544 1590 

U3  

 in Kita 456 474 487 538 

 in Kindertagespflege 135 135 120 120 

 Gesamt 591 609 607 658 

insgesamt   2181 2205 2151 2248 

Tabelle 4:  Entwicklung der Betreuungsplätze 
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3.3  Die Entwicklung der Buchungszeiten  

In § 33 Abs. 3 KiBiz ist gesetzlich verankert wor-

den, dass die örtliche Jugendhilfeplanung sicher 

zu stellen hat, dass der Anteil der Pauschalen für 

über dreijährige Kinder, die in den Gruppenformen 

I und III nach der Anlage mit 45 Stunden wöchent-

licher Betreuungszeit betreut werden, den Anteil, 

den das Jugendamt in der verbindlichen Mitteilung 

zum 15. März des Vorjahres angemeldet hat, nicht 

um mehr als vier Prozentpunkte übersteigen darf. 

Die Entwicklung der 45-Stunden-Deckunsgquote 

seit dem Jahr 2022/2023 ist der folgenden Tabelle 

zu entnehmen:  

 

Hinsichtlich der Entwicklung der Buchungszeiten 

kann festgestellt werden, dass die Nachfrage nach 

45-Stundenplätzen im letzten Jahr wieder leicht 

angestiegen ist.   

Kita-Jahr 2022/2023 2023/2024 2024/2025 2025/2026 

Plätze Gesamt Ü3 1590 1596 1544 1588 

Plätze Ü3 45 h 1045 1032 981 1042 

Prozentsatz 65,72% 64,66% 63,54% 65,62% 

Differenz Vorjahr 2,01% -1,06% -1,13% 2,08% 

3.4  Die Entwicklung der inklusiven Plätze 

Die Bildung, Betreuung und Erziehung von Kin-

dern mit (drohender) Behinderung in Kindertages-

einrichtungen und Kindertagespflegestellen wird 

entsprechend der UN-Behindertenrechtskonven-

tion sowie der UN-Kinderrechtskonvention ge-

währleistet, um die gleichberechtigte Teilhabe von 

Kindern mit (drohender) Behinderung an der Ge-

sellschaft und somit auch an der Kindertagesbe-

treuung zu ermöglichen. In § 8 des Kinderbil-

dungsgesetzes ist die inklusive Bildungs- und Er-

ziehungsarbeit im Bereich der Kindertageseinrich-

tungen gesetzlich festgeschrieben worden. Der 

entsprechende Paragraph besagt:  

 

„Kinder mit Behinderungen und Kinder, die von 

einer Behinderung bedroht sind, sollen gemein-

sam mit Kindern ohne Behinderung gefördert wer-

den. Die besonderen Bedürfnisse von Kindern mit 

Behinderungen und von Kindern, die von einer 

Behinderung bedroht sind, sind bei der pädagogi-

schen Arbeit zu berücksichtigen.“ 

 

Während körperliche und geistige Behinderungen 

von Kindern meist vor Aufnahme in einer Einrich-

tung bekannt sind, wird eine (drohende) seelische 

Behinderung oft erst durch den 

Besuch einer Kinderta-

geseinrichtung er-

kannt und diag-

nostiziert. Für 

die Anerken-

nung als in-

klusives 

Kind ist seit 

01.01.2020 

der Land-

schaftsverband 

Rheinland (LVR) 

im Rahmen des 

Bundesteilhabegeset-

zes zuständig. Dieser handelt 

auf Antrag der Eltern. 

 

Tabelle 5:  Entwicklung der Buchungszeiten 
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Anzahl inklusiv genutzter Plätze laut KiBiz-Meldung  

Kita-Jahr 2022/2023 2023/2024 2024/2025 2025/2026 

Inklusive Plätze 
gemäß KiBiz-Meldung 

67 67 60 51 

Differenz zum Vorjahr 12 0 -6 -9 

Einrichtungen mit inklusiver Betreuung 

Kita-Jahr 2022/2023 2023/2024 2024/2025 2025/2026 

Einrichtungen mit inklusi-
ven Plätzen 

22 25 16 16 

Differenz zum Vorjahr 1 3 -9 +/- 0 

3.5  Betreuung von Kindern mit  

 Fluchthintergrund 

Eine gesonderte Bedarfsplanung für nach Born-

heim geflüchtete Familien ist nicht vorgesehen, 

weil die Personendaten bereits im Einwohner-

meldeamt erfasst sind und die neu entstan-

denen Bedarfe somit in den aktuellen Ein-

wohnerzahlen sichtbar werden. Bei der 

Vormerkung für einen  Kindergartenplatz  

 

 

können Eltern Unterstützung von Mitarbeitern des 

Sozialamtes, Jugendamtes oder Bürgerbüros bzw. 

durch ehrenamtliche Mitarbeiter erhalten.  

Tabelle 6:  Einrichtungen mit inklusiver Betreuung 

Tabelle 7:  Anzahl inklusiv genutzter Plätze laut KiBiz-Meldung 

Einen Überblick über die Nutzung inklusiver Plätze   

sowohl in den Einrichtungen als auch in der An-

zahl in der Stadt Bornheim geben die folgenden 

Tabellen. Anzumerken ist hier folgendes: Bei der 

anfänglichen Umstellung auf den LVR wurden be-

antragte Hilfen meist gewährt. Dies hat sich in den 

letzten Jahren geändert.  
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3.6  Die Kindertagespflege in der  

  Stadt Bornheim 

Seitens des Gesetzgebers ist es zulässig, den seit 

August 2013 bestehenden Rechtsanspruch auf 

frühkindliche Förderung für unter Dreijährige 

neben der Betreuung in einer Kindertagesein-

richtung auch über die Betreuungsform 

„Kindertagespflege“ abzudecken (vgl. § 24 

Abs. 2 SGB VIII). Ein Urteil des Oberverwal-

tungsgerichts Köln vom 14.08.2013 zur U3-

Betreuung hat bekräftigt, dass der Anspruch 

auf einen Betreuungsplatz durch den Verweis 

auf einen Platz in einer Kindertagespflege 

durch das Jugendamt gesetzlich zulässig und 

rechtmäßig ist.  

 

Die Stadt Bornheim fördert den Ausbau der Kin-

dertagespflege durch die „Satzung der Stadt Born-

heim zur Förderung der Kindertagespflege“. Dem-

nach müssen Kindertagespflegepersonen festge-

schriebene Eignungskriterien erfüllen (§§ 6 ff. der 

Satzung). Ab dem Kindergartenjahr 2022/2023 

sollen alle Kindertagespflegepersonen, die erstma-

lig diese Tätigkeit aufnehmen, über eine Qualifika-

tion auf der Grundlage eines wissenschaftlich ent-

wickelten Lehrplanes verfügen müssen, der inhalt-

lich und nach zeitlichem Umfang dem Standard 

des vom Deutschen Jugendinstitut entwickelten 

Kompetenzorientierten Qualifikationshandbuch 

Kindertagespflege (QHB-Qualifikation) entspricht 

(§ 21 Abs. 2 KiBiz). Liegen zudem die persönli-

chen und räumlichen Voraussetzungen vor, wird 

auf Antrag eine Erlaubnis zur Kindertagespflege 

erteilt. 

 

Die Kindertagespflege statistisch darzustellen ist 

schwierig, da für sie einige Besonderheiten gelten, 

die von Seiten der Verwaltung nicht steuerbar 

sind. Hier einige wichtige Besonderheiten: 

 

• Auf die Erteilung einer Erlaubnis zur Kinder-

tagespflege 

besteht ein Anspruch, wenn die Grundbedin-

gungen erfüllt sind. Eine Deckelung auf eine 

bestimmte Anzahl innerhalb der Kommune 

ist nicht möglich. 

• Kindertagespflegepersonen bestimmen ei-

genständig, wann sie ihre Tätigkeit beginnen 

oder beenden.  

• Kindertagespflegepersonen sind selbststän-

dig tätig. Das bedeutet, dass die Stadt Born-

heim auf die in Bornheim angebotenen Plät-

ze nicht zuweisungsberechtigt ist. Zudem 

können Kindertagespflegepersonen auch 

Kinder aus anderen Städten und Kommunen 

betreuen.  

• Kindertagespflegepersonen bestimmen wie 

viele Kinder sie betreuen (maximal fünf). 

• Kindertagespflegepersonen können bis zu 

acht Betreuungsverträge abschließen (Platz-

Sharing); in Großtagespflege bis zu fünf-

zehn. 
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• Die Betreuung in Kindertages-

pflege ist nicht an einen festen Start-

termin gebunden. Ein Beginn ist 

jederzeit möglich.   

• Zwei oder drei Kinderta-

gespflegepersonen können 

sich zu einem Verbund zu-

sammenschließen und bil-

den eine Großtagespflege-

stelle. Dort können gleichzei-

tig insgesamt neun Kinder 

betreut werden. 

• Die Betreuungsverträge 

können im Rahmen der Kündi-

gungsfrist (meist drei Monate) 

sowohl von der Kindertagespflege-

person als auch von den Eltern zu 

jedem Zeitpunkt einseitig gekündigt wer-

den. 

 

In der KiBiz-Meldung 2025/2026 sind 120 Plätze 

für die Kindertagespflege gemeldet worden. Zum 

Stichtag 01.08.2024 sind 22 aktive Kindertages-

pflegepersonen in Bornheim tätig. Diese können 

insgesamt 103 Kinder betreuen und 121 Verträge 

abschließen.  

Im Rahmen einer Fortbildung beim LVR haben 

sich fünf Kindertagespflegepersonen im Bereich 

Inklusion zertifizieren lassen und bieten eine Be-

treuung für Kinder mit besonderem Förderbedarf 

an. 

 

Das untere Diagramm stellt die Betreuungsverhält-

nisse im Rahmen der Kindertagespflege für das 

Kita-Jahr 2024/2025 dar.  

 

Die Erfahrung zeigt, dass die Kindertagespflege für 

sehr junge Kinder und bei besonderen Zeitbedar-

fen der Eltern gern gewählt wird. Eltern schätzen 

an der Kindertagespflege vor allem die Merkmale, 

die sie als eine sehr familiennahe und flexible 

Form der Kindertagesbetreuung ausmacht, wie 

z.B. Größe der Gruppe, Anzahl der Betreuungs-

personen, Räumlichkeiten und Ausstattung oder 

auch der flexible Umgang mit unvorhergesehenen 

Situationen. Dahingegen wächst das Interesse an 

einer institutionellen Betreuungsform mit zuneh-

mendem Kindesalter und steigendem Zeitbedarf 

seitens der Eltern. Dabei wird von Seiten der Ver-

waltung versucht einen reibungslosen Übergang 

zu gewährleisten. 
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3.7  Die Familienzentren der Stadt Bornheim 

Familienzentren sind weiterentwickelte Kinderta-

geseinrichtungen, die darauf abzielen neben der 

Betreuung der Kinder vor allem auch die beste-

henden Angebote der Familienunterstützung zu-

sammenzuführen. Der Grundgedanke ist, die hohe 

Erreichbarkeit von Familien über Kindertagesein-

richtungen zu nutzen, um diese zum Knotenpunkt 

eines niederschwelligen familienunterstützenden 

Netzwerkes auszubauen. Auf diesem Wege kann 

eine ziel- und passgenaue Hilfe und Unterstützung 

der Kinder und Eltern schnell und unkompliziert 

erfolgen. 

 

Das Bildungs- 

und Beratungs-

angebot sollte 

sich jeweils an 

den konkreten 

Bedürfnissen vor 

Ort orientieren. Das 

bedeutet, dass Fa-

milienzentren - durch 

Kooperationen mit 

den Institutionen vor 

Ort (Beratungseinrich-

tungen, Vereine usw.) - 

sehr unterschiedliche 

Angebote für spezifische 

Zielgruppen entwickeln, 

um ein vielfältiges Spekt-

rum bereithalten zu kön-

nen. Zu den Angeboten kön-

nen gehören:  

• Austausch und Begeg-

nung (z.B. Eltern-Café, Krab-

belgruppen) 

• Beratung bei Erziehungs-, Ehe- sowie Famili-

enproblemen (Kooperation mit Beratungs-

stellen) 

• Elternbildung mit Referaten und Gesprächs-

kreisen 

• Bewegungsförderung  

• Unterstützung von Eltern bei der Erziehungs-

kompetenz (Elternberatung, Themenabende, 

Eltern-Kind-Kurse). 

Damit eine Kindertageseinrichtung Familienzent-

rum werden kann, muss diese bestimmte Kriterien 

erfüllen.  

„Vor dem Hintergrund sowohl allen Eltern und Kin-

dern, insbesondere aber benachteiligten Familien, 

gute Bildungschancen unabhängig von der sozia-

len Herkunft zu ermöglichen, nimmt die Landesre-

gierung die Verteilung der Fami-

lienzentren an die örtlichen 

Jugendamtsbezirke ab dem 

Kindergartenjahr 2018/2019 

nach einem Index vor, der 

sowohl soziale als auch de-

mographische Bedarfsla-

gen berücksichtigt. Bei der 

Verteilung der Kontingen-

te wurden deshalb so-

wohl das Kriterium 

„Kinder unter sieben 

Jahren“ als auch „SGB 

II Regelleistungsbe-

rechtigte Kinder unter 

sieben Jahren“ für 

den jeweiligen Ju-

gendamtsbezirk zu 

Grunde gelegt. 

Beide Kriterien 

werden gleich 

gewichtet. Damit 

soll präventiv dazu beige-

tragen werden, Bildungs- und Armutsrisiken 

zu begegnen, da Familienzentren gerade auch zu 

benachteiligten Kindern und Familien einen guten 

Zugang haben. Darüber hinaus ist es Ziel dieses 

Indexes, wieder mehr Familienzentren auch weni-

ger sozialbelasteten Jugendamtsbezirken zuzu-

weisen.“ (aus: Kleinräumige Auswahlkriterien zur 

Förderung von Kindertageseinrichtungen und Fa-
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milienzentren mit besonderem Unterstützungsbe-

darf – Hinweise für Städte, Kreise und Gemeinden, 

MKFFI, 2018). 

 

Die Auswahl, welche Kindertageseinrichtung als 

Familienzentrum vorgeschlagen wird, trifft das ört-

liche Jugendamt. Ein erstes Votum für ein neues 

Familienzentrum gibt das Gremium 

„Steuerungsgruppe Familienzentrum“ welches 

viermal im Jahr tagt. Die finale Entscheidung trifft 

der Jugendhilfeausschuss. 

 

Zertifizierung von Familienzentren 

In der Regel ist ein Zeitraum von zwei Jahren für 

eine erfolgreiche Zertifizierung erforderlich. An-

schließend sichert das Gütesiegel 

„Familienzentrum NRW“ den zertifizierten Einrich-

tungen nach § 43 Absatz 1 oder 2 KiBiz eine ge-

setzliche Fördersumme ab dem Kindergartenjahr 

2020/2021 in Höhe von 20.000 € pro Kindergar-

tenjahr zu. Bedingt durch die Fortschreibungsrate 

nach § 37 KiBiz lag die Fördersumme im Kita-Jahr 

2024/205 bei 23.110,44 €. Ein direkter finanzieller 

Mehraufwand für die Stadt Bornheim entsteht 

nicht. Das Gütesiegel hat eine Gültigkeit von 4 

Jahren und wird durch eine Re-Zertifizierung ver-

längert. Derzeit verfügt die Stadt Bornheim über 

folgende acht zertifizierte Familienzentren:  

Familienzentrum Träger Arbeitsschwerpunkte 
Zertifi-

zierung 

Rezerti-

fizierung 

„Haus Regenbogen“ 

Knippstraße 7 

Stadt  

Bornheim 

• Beratung und Unterstützung von Kin-

dern und Familien 

• Kooperation & Organisation 

Seit 2008 2024 - 2028 

„Sonnenstrahl“  

Siefenfeldchen 4 
AWO • Bildung und Beratung Seit 2008 2024 - 2028 

“St. Sebastian” 

Heilgersstr. 19 
Kath. Kirche • Bildung und Beratung seit 2008 2024 - 2028 

„St. Martin“ 

Rochusstr. 60 
Kath. Kirche 

• Beratung und Unterstützung von Kin-

dern und Familien 

• Kommunikation 

seit 2014 2022 - 2026 

Verbund Sechtem: 

„Klapperschuh“ 

und „Wolfsburg“ 

Brachstr.6/

Wolfsgasse 38b 

Stadt  

Bornheim 

• Bewegung/ Ernährung/ Entspannung 

• Inklusion 
seit 2009 2025 - 2029 

„St. Aegidius“ 

Rheinstraße 202 
Kath. Kirche 

• Kita Vital Gesundheitsförderung 

• Bewegung/ Ernährung/ Entspannung 
seit 2017 2025 - 2029 

„Sonnenblume“ 

Margaretenstr. 10 

Stadt  

Bornheim 

• Beratung und Unterstützung von Fa-

milien 

• Familienbildung und Erziehungspart-

nerschaft 

Seit 2021 2025 - 2029 

„Blumenwiese“ 

Maarpfad 27 

Stadt 

Bornheim 

• Gesundheit und Ernährung 

• Bewegung 

• Naturerfahrung  

• Sprache 

Seit 2023 2027 - 2031 

Tabelle 8:  Familienzentren im Stadtgebiet Bornheim 
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Übersichtskarte der Bornheimer Familienzentren 
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3.8  Bundesprogramm Sprach-Kita 

Mit dem Bundesprogramm „Sprach-Kitas: Weil 

Sprache der Schlüssel zur Welt ist“ förderte das 

BMFSFJ von 2016 bis Mitte 2023 die sprachliche 

Bildung als Teil der Qualitätsentwicklung in der 

Kindertagesbetreuung. Das Bundesprogramm rich-

tete sich vorwiegend an Kitas, die von einem über-

durchschnittlich hohen Anteil von Kindern mit 

sprachlichem Förderbedarf besucht werden. Dabei 

baute es auf den erfolgreichen Ansätzen des Pro-

gramms „Schwerpunkt-Kitas Sprache & Integrati-

on“ (2011-2015) auf und erweiterte diese. 

Für jede Sprach-Kita wurde im Rahmen des Pro-

gramms eine zusätzliche halbe Fachkraft-Stelle 

(19,5 Std., TVÖD S8B) für die zusätzlichen Aufga-

ben refinanziert, mit Fokus auf Förderung der all-

tagsintegrierten sprachlichen Bildung in Kinderta-

geseinrichtungen. Zusätzliche Sprachförderkräfte 

führten folgende Maßnahmen durch: 

• Beratung, Begleitung u. fachl. Unterstützung 

von sonstigen Fachkräften für die alltagsinte-

grierte sprachliche Bildungsarbeit, 

• Weiterentwicklung der Zusammenarbeit mit 

den Familien und 

• Weiterentwicklung der inklusiven Bildung. 

Die zusätzlichen Fachkräfte wurden im Verbund 

von einer externen Fachberatung begleitet. Bun-

desweit war etwa jede achte Kita eine Sprach-Kita. 

Davon profitierten mehr als 500.000 Kinder und 

ihre Familien. Mitte 2023 gingen die Sprach-Kitas 

in die Verantwortung der Länder über. 

 

Die Stadt Bornheim hatte sich ursprünglich mit vier 

Kindertageseinrichtungen an dem Interessenbe-

kundungsverfahren beteiligt. Von diesen vieren 

wurden zwei ausgewählt am Bundesprogramm 

teilzunehmen. Diese waren „Haus Regenbogen“ 

und das „Windrad“.  

Zum Ende 2022 konnte das Programm wegen Per-

sonalmangels im Haus Regenbogen nicht weiter-

geführt werden. Aus den gleichen Gründen endete 

zum 31.07.2025 auch das Programm im Windrad. 

In einer Änderung zur ursprünglichen Förderrichtli-

nie des Programms heißt es, dass Voraussetzung 

zur Förderung ist, dass im Vorjahr eine Fördervo-

raussetzung schon vorgelegen haben muss. So-

fern diese Richtlinien nicht wieder geändert wer-

den können deshalb Bornheimer Kitas nicht mehr 

in das Programm aufgenommen werden. 
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4.  Das Vormerksystem der Stadt  

 Bornheim (Kita-Navigator) 

Seit der Einführung des Bornheimer Kita-

Navigators zum Kita-Jahr 2015/2016 steht Eltern 

ein Online-Vormerksystem für Betreuungsplätze in 

allen Bornheimer Kindertageseinrichtungen zur 

Verfügung. Damit wird das Ziel verfolgt, Eltern 

besser und gezielter zu informieren und ihnen eine 

zeitgemäße Hilfestellung bei der Suche nach ei-

nem Kita-Platz anzubieten. Durch die Möglichkeit, 

Vormerkungen zentral im System abzurufen, kann 

Eltern unter anderem bei Nachfragen oder Bera-

tungsbedarf schneller und besser geholfen wer-

den. 

 

Die Erfahrungen mit der Einführung dieses Pro-

gramms haben gezeigt, dass das Vormerksystem 

„Kita-Navigator“ von Eltern und Kindertagesein-

richtungen gut angenommen und rege genutzt 

wird. Intensive Öffentlichkeitsarbeit und Schu-

lungsangebote haben dazu beigetragen, dass das 

System von allen Akteuren als zentrales Steue-

rungsinstrument akzeptiert und angenommen wor-

den ist.  

 

Der Kita-Navigator sieht vor, dass alle Eltern,  

• deren Vormerkung vor dem Termin der 

Platzzusagen (15. Januar) erfolgt ist, 

• deren Aufnahmewunsch der Monat August, 

September oder Oktober des folgenden Kin-

dergartenjahres ist   

• und die bisher kein Platzangebot erhalten 

haben 

von der Stadt Bornheim per E-Mail oder Brief kon-

taktiert werden. Die Eltern werden in dem Schrei-

ben aufgefordert bei fortbestehendem Interesse 

an einem Betreuungsplatz eine Wiedervormerkung 

durchzuführen. Erfolgt keine Wiedervormerkung, 

wird davon ausgegangen, dass ein alternatives 

Betreuungsangebot gefunden werden konnte.   

 

Bei der Bewertung von Auswertungsergebnissen 

muss berücksichtigt werden, dass die Gesamtan-

zahl der Vormerkungen im Kita-Navigator aus fol-

genden Gründen relativiert betrachtet werden 

muss:   

• Auf der einen Seite wird von den Eltern ein 

sehr hoher Bedarf durch eine frühzeitige 

Vormerkung ihres Kindes in den 

Kita-Navigator angezeigt. 

Auf der anderen Seite 

hat das Jugendamt 

jedoch die Erfah-

rung gemacht, 

dass einige 

Eltern länge-

re Wartezei-

ten einer 

vom Ju-

gendamt 

angebote-

nen Kinder-

tageseinrichtung 

aufgrund der Prio-

risierung einer Wun-

scheinrichtung vorzie-

hen. Falls ein angebotener 

Kindergartenplatz nicht der Wun-

scheinrichtung des Sorgeberechtigten ent-

spricht, ziehen einige Eltern - insbesondere 

von jungen U3-Kindern - ein weiteres Warte-

jahr einem alternativen Betreuungsangebot 

seitens des Jugendamtes vor.  

• Viele Eltern lassen ihre Kinder nur für eine 

Einrichtung vormerken, weil sie einen Platz 

in ihrer Wunscheinrichtung anstreben. 

Dadurch sinken natürlich die Chancen einer 

unmittelbaren, sofortigen erfolgreichen Ver-

mittlung.  

• Begrenzte direkte Nachfragen von Eltern 
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beim Jugendamt weisen darauf hin, dass der 

signalisierte Bedarf im Kita-Navigator nicht 

dem tatsächlichen Betreuungsbedarf zu ent-

sprechen scheint. 

• Im Kita-Navigator sind auch Kinder aufge-

führt, die bereits über einen Platz in der Kin-

dertagespflege verfügen oder einen 

Kita-Wechsel wünschen. Der 

Rechtsanspruch auf 

einen Betreuungs-

platz kann bei 

diesen Kindern somit zum jetzigen Zeitpunkt 

als erfüllt betrachtet werden. 

 

Die Verwaltung ist bestrebt das System kontinuier-

lich zu verbessern .  
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5.  Grundlagen der Planung 

 

Grundlage für die Planung ist die Entwicklung der 

Geburten.  

 

Rückblick: Anzahl der Geburten  

Ein Rückblick auf die Entwicklung der Geburten in 

Bornheim innerhalb der letzten 10 Jahre zeigt eine 

deutliche Abwärtsbewegung. Zwar steigen die Ge-

burten zwischenzeitlich immer wieder leicht an, in 

den letzten vier Jahren ist jedoch ein deutlicher 

Abfall zu verzeichnen.  

Ähnlich wie in Bornheim verhält es sich bei den 

Geburten im Bundesland Nordrhein-Westfalen. 

Dort verläuft die Kurve recht gleichartig. 

Auch die Grafik für ganz Deutschland zeigt eine 

sehr ähnliche Tendenz. 

 

 

Bevölkerungsentwicklung 

Laut Pressemitteilung des Statistischen Bundes-

amtes vom 23.01.2025  lebten zum Jahresende 

2024 fast 83,6 Millionen Menschen in Deutsch-

land. Damit wuchs nach einer ersten Schätzung 

des Statistischen Bundesamtes (Destatis) die Be-

völkerung Deutschlands um knapp 100.000 Men-

schen gegenüber dem Jahresende 2023. Auch im 

Jahr 2024 war die Nettozuwanderung die alleinige 

Ursache des Bevölkerungswachstums. Wie in allen 

Jahren seit der deutschen Vereinigung fiel die Bi-

lanz der Geburten und Sterbefälle 2024 negativ 

aus, da erneut mehr Menschen starben als gebo-

ren wurden.  

In der gleichen Pressemitteilung heißt es weiter-

hin, dass in 2024 die Zahl der Geburten um 2,5 % 

abnahm.  

 

Die Bevölkerungsvorausberechnung für NRW der 

IT.NRW ist Grundlage für die folgende Grafik, die 

die Entwicklung der Bevölkerung im Alter von 0 bis 

6 Jahren in NRW aufzeigt. Diese geht davon aus, 

dass bis zum Jahr 2040 die Bevölkerung in diesem 

Alterssegment permanent abnimmt.  

In der gleichen Studie heißt es: „Entgegen dem 

Landestrend ist bis zum Jahr 2050 für insgesamt 

17 der 53 Kreise und kreisfreien Städte mit einem 

Bevölkerungswachstum zu rechnen. Die größten 

Zuwächse an Einwohnerinnen und Einwohnern 

sind in den Großstädten entlang der Rheinschiene 
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zu erwarten: Bonn (+8,8 %), Köln (+5,0 %) …“ 

Für den gesamten Rhein-Sieg-Kreis rechnet die 

Studie mit einer Abnahme von -1,0%. Wegen sei-

ner Lage zwischen Köln und Bonn könnte Born-

heim jedoch von der Entwicklung dieser beiden 

Städte eher beeinflusst werden. 

 

 

 

Unterstützt wird diese These durch Daten der In-

ternetseite „Wegweiser Kommune“ der Bertels-

mann Stiftung. Dort wird zumindest bis zum Jahr 

2030 eine Steigerung der Kinder im Alter von 0 bis 

5 Jahren prognostiziert.  

 

 

 

In den kommentierten Daten der Kinder- & Ju-

gendhilfe, Heft 3/24, Seite 24 heißt es zu dem 

Thema Geburtenrückgang: „Die Ursachen hierfür 

scheinen vielfältig zu sein und dürften sich auf ein 

Zusammenspiel aus Pandemieeffekten, den aktu-

ellen geopolitischen Einflüssen, der wirtschaftli-

chen Lage sowie der Zuwanderung zurückführen 

lassen. Wie sich diese Einflussebenen künftig ent-

wickeln und das Geburtenverhalten beeinflussen 

werden, bleibt ungewiss. Daher müssen diese Fak-

toren und die Geburtenentwicklung weiterhin ge-

nau beobachtet werden, um frühzeitig Verände-

rungen identifizieren und darauf reagieren zu kön-

nen.“  

Als Vergleichszahl zu den Geburten ist in der fol-

genden Grafik  die Anzahl Kinder dargestellt, die 

im Zeitraum 02.11. eines Jahres bis zum 01.11. 

des Folgejahres in Bornheim gemeldet sind. Sie 

stellen die Anzahl der Kinder dar, die wirklich ei-

nen Rechtsanspruch auf einen Kita-Platz in 

2026/2027 haben. Dabei gehören diejenigen Kin-

der, die bis zum 02.11.2023 geboren wurden der 

Gruppe Ü3 und diejenigen, die nach diesem Da-

tum geboren wurden der Gruppe U3 an. 
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6. Bedarfsplanung für  

 Kindertageseinrichtungen nach  

 Sozialräumen 

 

Allgemeine Systematik: 

Die Stadt Bornheim verfügt insgesamt über 14 Ort-

schaften. Auch wenn die Erfahrung der letzten 

Jahre zeigt, dass Betreuungsplätze im gesamten 

Stadtgebiet wahrgenommen werden und auch der 

Rechtsanspruch dann erfüllt ist, wenn ein Platz in 

einer zumutbaren Entfernung angeboten wird, ist 

es sinnvoll sozialräumlich zu planen. Ziel ist es, 

die wohnraumnahe Versorgung zu erreichen. Dies 

kann zwar aufgrund von Spitzenbedarfen infolge 

größerer Neubaugebiete und beim weiteren Aus-

baubedarf insbesondere von Plätzen für Kinder ab 

einem Jahr nicht immer gewährleistet, muss aber 

als strategisches Ziel unbedingt verfolgt werden, 

da eine Kindertageseinrichtung auch enorme Be-

deutung im Hinblick auf die Sozialstruktur einer 

Ortschaft, eines Quartiers hat. Für die vorliegende 

Bedarfsplanung sind die 14 Ortschaften wie bisher 

in 6 Sozialräume aufgeteilt worden.  

 

Für jeden Sozialraum wird eine Bestandssituation 

erhoben. Dabei werden in einem ersten Schritt die 

einzelnen Ortschaften innerhalb des Sozialraumes  

hinsichtlich folgender Punkte betrachtet: 

• Kinder innerhalb des Zeitraumes 02.11. bis 

01.11. des Folgejahres 

• Kinder mit Rechtsanspruch auf einen Betreu-

ungsplatz 

• Anzahl Betreuungsplätze laut Betriebser-

laubnis (Kita und Kindertagespflege) 

• Quotenberechnung 

• Vorgesehene Neubaugebiete 

• Rechnerische Darstellung der durch Zuzug 

benötigten Betreuungsplätze 

 

In einem zweiten Schritt wird für den gesamten 

Sozialraum eine Prognose für die nächsten Jahre 

erstellt. Dabei wird von folgenden Annahmen aus-

gegangen: 

• Die Geburten für den Stadtbezirk Bornheim 

bleiben konstant auf 382 (Kinder im Zeitraum 

02.11.2024 bis 01.11.2025 [relevante Zahl für 

KiBiz-Meldung]).  

• Bei Neubaugebieten beträgt der Zuzug der 

Altersgruppe 1 bis 5 Jahre 10 %.  

• Durch Zuzug im Bestand und durch Migration 

erhöht sich der Anteil der 1- bis 5-jährigen um 

5 % pro Jahr und Jahrgang. 

 

Die Zahlen, die für die Berechnungen der Progno-

se herangezogen werden, basieren bei der Platz-

zahl auf den in der Vorbemerkung auf Seite 4 hin-

gewiesenen optimalen Belegung in den einzelnen 

Gruppenformen.  

Aus diesem Grund sind die Ergebnisse der beiden 

Berechnungen für das Kita-Jahr 2026/2027 nicht 

identisch, da sich im ersten Fall auf die Plätze laut 

Betriebserlaubnis und im zweiten Fall auf die opti-

male Belegung bezogen wird. 
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6.1 Bornheim gesamt 

Analyse und Handlungsempfehlung 

Insgesamt ist Bornheim mit seinen Betreuungs-

plätzen gut aufgestellt. Im Ü3-Bereich wird auch in 

den nächsten Jahren die angestrebte Quote von 

100 % erreicht oder sogar übertroffen. Dadurch 

wird gewährleistet, dass neben den Betreuungs-

plätzen auch die Plätze zur Verfügung gestellt 

werden können, die im Rahmen des Bundesteilha-

begesetzes (BTHG) an Freihaltungen vorgehalten 

werden müssen.  

Zusammen mit der Kindertagespflege wird im U3-

Bereich eine Deckungsquote von über 70 % er-

reicht.  

Weitere Neubauten im Kita-Bereich zur Schaffung 

neuer Betreuungsplätze scheinen aktuell nicht nö- 

 

tig zu sein. Um die Quote im U3-Bereich zu opti-

mieren kann ein Ausbau in der Kindertagespflege, 

wie er bereits angedacht ist, verwirklicht werden.  

Im Kita-Bereich sollte allerdings darauf geachtet 

werden, dass einige Gebäude so in die Jahre ge-

kommen sind, dass Grundsanierungen oder  Er-

satzbauten zum Erhalt der Plätze nötig werden 

können.  

Bezogen auf die Neubaugebiete ist zwar mit ei-

nem Zuwachs an Betreuungsbedarfen zu rechnen. 

Durch den aktuellen Geburtenrückgang könnte 

dieser Bedarf aber kompensiert werden. Dies gilt 

es weiter im Blick zu haben, um gegebenenfalls 

rechtzeitig reagieren zu können. 
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Kinder im Sozialraum Bornheim gesamt

Geburt 

zwischen

02.11.2025

bis

01.11.2026

02.11.2024

bis

01.11.2025

02.11.2023

bis

01.11.2024

02.11.2022

bis

01.11.2023

02.11.2021

bis

01.11.2022

02.11.2020

bis

01.11.2021

02.11.2019

bis

01.11.2020

Alter 0 Jahre 1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 6 Jahre

Anzahl 382 412 429 479 502 481

Davon mit Rechtsanspruch auf Betreuung in 2026/2027:

Alter 1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre*

Anzahl 382 412 429 479 542

* Kinder aus 2020/2021 + 1/12 Kinder aus 2019/2020

Kita-Plätze im Sozialraum Bornheim laut aktueller BE

Plätze U3 Plätze Ü3

Plätze laut BE 539 1559

Plätze in Kindertagespflege

Plätze

Bhm. Gesamt 98

Quote 

U3 Ü3

Kinder 794 1450

Plätze 637 1559

Quote 80,23% 107,51%

Berechnung Neubaugebiete Bhm. gesamt Stand 19.02.2025

Jahr 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030

Gesamt 80 60 80 150 150 170 250

Benötigte Kita-Plätze durch Zuzug

WE´s  x 2,5 U3 (2 Jhg.) Ü3 (3 Jhg.)
Gesamt 

(10%)

2024/2025 70 175 7 11 18

2025/2026 70 175 7 11 18

2026/2027 115 288 12 17 29

2027/2028 150 375 15 23 38

2028/2029 160 400 16 24 40

2029/2030 210 525 21 32 53

Gesamt 78 116 194

Kinder Plätze Quote Kinder Plätze Quote Kinder Plätze Quote Kinder Plätze Quote Kinder Plätze Quote

Aktuell 2025/2026 412 207 50,24% 429 399 93,01% 479 511 106,68% 502 511 101,79% 521 511 98,11%

2026/2027 407 207 50,85% 439 399 90,97% 456 511 111,95% 509 511 100,40% 573 511 89,22%

2027/2028 402 207 51,48% 415 399 96,12% 447 511 114,42% 464 511 110,02% 562 511 90,88%

2028/2029 423 207 48,92% 410 399 97,29% 423 511 120,78% 455 511 112,41% 517 511 98,83%

2029/2030 434 207 47,68% 434 399 91,91% 421 511 121,35% 434 511 117,71% 507 511 100,72%

Prognose

5 Jahre

Kita Jahr

1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre
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6.2 Sozialraum Bornheim Ort / Brenig / Roisdorf 

Analyse und Handlungsempfehlung 

Der Sozialraum Bornheim Ort / Brenig / Roisdorf 

ist im Ü3-Bereich gut mit seinen Betreuungsplät-

zen aufgestellt. Die Prognose ergibt für die nächs-

ten Jahre eine steigende Versorgungsquote von  

bis zu 117 %. Die Versorgungslage der einzelnen 

Ortschaften ist zwar recht unterschiedlich, durch 

die relative Nähe zueinander lässt sich dies aber 

gut ausgleichen.  

 

 

 

Auch im U3-Bereich  steigt die Versorgungslage in 

den nächsten Jahren an. Hier wird eine Quote von 

ungefähr 70 % erreicht.  Aufgrund von sukzessi-

ven Gruppenumwandlungen kann der Überhang 

im Ü3-Bereich zu Gunsten des U3-Bereiches ver-

schoben werden.  

Des Weiteren sollte besonders in Brenig der Aus-

bau der U3-Plätze im Rahmen der Kindertages-

pflege erfolgen. 

 

Kinder Plätze Quote Kinder Plätze Quote Kinder Plätze Quote Kinder Plätze Quote Kinder Plätze Quote

Aktuell 2025/2026 154 63 40,91% 153 143 93,46% 176 183 103,98% 163 183 112,27% 182 183 100,46%

2026/2027 139 63 45,49% 164 143 87,35% 163 183 112,51% 187 183 97,97% 187 183 97,87%

2027/2028 141 63 44,84% 141 143 101,78% 166 183 110,44% 165 183 111,14% 203 183 90,24%

2028/2029 143 63 44,21% 143 143 100,35% 143 183 128,42% 168 183 109,12% 182 183 100,33%

2029/2030 146 63 43,30% 146 143 98,28% 146 183 125,77% 146 183 125,77% 184 183 99,48%

Prognose

5 Jahre

Kita Jahr

1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre
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Kinder Sozialraum Bornheim Ort

Geburtsjahr

02.11.2025

bis

01.11.2026

02.11.2024

bis

01.11.2025

02.11.2023

bis

01.11.2024

02.11.2022

bis

01.11.2023

02.11.2021

bis

01.11.2022

02.11.2020

bis

01.11.2021

02.11.2019

bis

01.11.2020

Alter 0 Jahre 1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 6 Jahre

Bhm. Ort 0 62 61 71 79 78 77

Davon mit Rechtsanspruch auf Betreuung in 2026/2027:

Alter 1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre

Anzahl 62 61 71 79 84

* Kinder aus 2020/2021 + 1/12 Kinder aus 2019/2020

Kita-Plätze im Sozialraum Bornheim Ort laut aktueller BE

Plätze U3 Plätze Ü3

16 39

32 49

32 70

38 62

30 72

148 292

Plätze in Kindertagespflege

Plätze

Bhm. Ort 18

Quote 

U3 Ü3

Kinder 123 234

Plätze 166 292

Quote 134,96% 124,56%

Berechnung Neubaugebiete Bhm. Ort (Stand 19.02.2025)

2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 Gesamt

Bo 05 0 0 0 0 0 0 0 0

Bo 17 0 0 0 0 0 0 0 0

Bo 24 0 0 0 0 0 0 20 20

Bo 25 0 0 0 0 0 0 0 0

Bo 27 0 0 0 0 20 30 20 70

Gesamt 0 0 0 0 20 30 40 90

Benötigte Kita-Plätze durch Zuzug

WE´s  x 2,5 U3 (2 Jhg.) Ü3 (3 Jhg.)
Gesamt 

(10%)

2024/2025 0 0 0 0 0

2025/2026 0 0 0 0 0

2026/2027 0 0 0 0 0

2027/2028 10 25 1 2 3

2028/2029 25 62,5 3 4 6

2029/2030 25 62,5 3 4 6

Gesamt 6 9 15

Gesamt

Märchenwald

Kita

Bhm. Ort

St. Servatius

Sonnenstrahl

Rilkestraße

Regenbogen

Bornheim Ort 
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Brenig 

Kinder Sozialraum Brenig

Geburtsjahr

02.11.2025

bis

01.11.2026

02.11.2024

bis

01.11.2025

02.11.2023

bis

01.11.2024

02.11.2022

bis

01.11.2023

02.11.2021

bis

01.11.2022

02.11.2020

bis

01.11.2021

02.11.2019

bis

01.11.2020

Alter 0 Jahre 1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 6 Jahre

Brenig 13 30 20 26 26 23

Davon mit Rechtsanspruch auf Betreuung in 2026/2027:

Alter 1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre

Anzahl 13 30 20 26 28

* Kinder aus 2020/2021 + 1/12 Kinder aus 2019/2020

Kita-Plätze im Sozialraum Brenig laut aktueller BE

Ort Plätze U3 Plätze Ü3

6 39

6 39

12 78

Plätze in Kindertagespflege

Plätze

Brenig 0

Quote 

U3 Ü3

Kinder 43 74

Plätze 12 78

Quote 27,91% 105,52%

Berechnung Neubaugebiete Brenig Stand 19.02.2025

2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 Gesamt

Gesamt 0 0 0 0 0 0 0 0

Benötigte Kita-Plätze durch Zuzug

WE´s  x 2,5 U3 (2 Jhg.) Ü3 (3 Jhg.)
Gesamt 

(10%)

2024/2025 0 0 0 0 0

2025/2026 0 0 0 0 0

2026/2027 0 0 0 0 0

2027/2028 0 0 0 0 0

2028/2029 0 0 0 0 0

2029/2030 0 0 0 0 0

Gesamt 0 0 0

Gesamt

Kita

Brenig
Die Raupe

Pusteblume
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Roisdorf 

Kinder Sozialraum Roisdorf

Geburtsjahr

02.11.2025

bis

01.11.2026

02.11.2024

bis

01.11.2025

02.11.2023

bis

01.11.2024

02.11.2022

bis

01.11.2023

02.11.2021

bis

01.11.2022

02.11.2020

bis

01.11.2021

02.11.2019

bis

01.11.2020

Alter 0 Jahre 1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 6 Jahre

Roisdorf 0 55 63 62 71 59 69

Davon mit Rechtsanspruch auf Betreuung in 2026/2027:

Alter 1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre

Anzahl 55 63 62 71 65

* Kinder aus 2020/2021 + 1/12 Kinder aus 2019/2020

Kita-Plätze im Sozialraum Roisdorf laut aktueller BE

Ort Plätze U3 Plätze Ü3

6 54

9 54

6 14

16 56

37 178

Plätze in Kindertagespflege

Ort Plätze

Roisdorf 8

Gesamt 8

Quote 

U3 Ü3

Kinder 118 198

Plätze 45 178

Quote 38,14% 90,01%

Berechnung Neubaugebiete Roisdorf (Ro23) Stand 19.02.2025

2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 Gesamt

Ro 23 0 0 40 40 20 20 20 140

Gesamt 0 0 40 40 20 20 20 140

Benötigte Kita-Plätze durch Zuzug (10 % des Gesamtzuzuges)

WE´s  x 2,5 U3 (2 Jhg.) Ü3 (3 Jhg.)
Gesamt 

(10%)

2024/2025 0 0 0 0 0

2025/2026 20 50 2 3 5

2026/2027 40 100 4 6 10

2027/2028 30 75 3 5 8

2028/2029 20 50 2 3 5

2029/2030 20 50 2 3 5

Gesamt 13 20 33

Gesamt

Kita

Roisdorf

St. Sebastian

Lummerland

Baumhaus

Blumenwiese
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6.3 Sozialraum Dersdorf / Waldorf / Kardorf 

Analyse und Handlungsempfehlung 

Der Sozialraum Dersdorf / Kardorf / Waldorf ist 

aktuell im Ü3-Bereich gut mit seinen Betreuungs-

plätzen aufgestellt. Die Prognose ergibt für die 

nächsten Jahre eine steigende Versorgungsquote. 

Bis zum Kita-Jahr 2027/2028 steigt die Quote 

langsam auf 119 % an und steigert sich bis 

2029/2030 auf fast 150 %.  

 

Ebenfalls sind Steigerungen im U3-Bereich zu be-

obachten. Ab dem Kita-Jahr 2027/2028 liegen die 

Quoten bei fast 100 %. 

 

 

Diese Zahlen sind jedoch mit Vorsicht zu betrach-

ten. Grundlage für die Prognose ist wie schon er-

wähnt unter anderem der Stand der aktuelle Kin-

derzahlen. Der Geburtenrückgang für den Zeit-

raum 02.11.2024 bis 01.11.2025 war in Dersdorf 

und Waldorf noch moderat, bezogen auf Kardorf 

jedoch extrem.  

 

Hinsichtlich des baulichen Zustandes der Kita Flo-

ra wird empfohlen diese durch einen vier gruppi-

gen Neubau zu ersetzen.  

Kinder Plätze Quote Kinder Plätze Quote Kinder Plätze Quote Kinder Plätze Quote Kinder Plätze Quote

Aktuell 2025/2026 64 32 50,00% 57 58 101,75% 62 79 127,42% 77 79 102,60% 80 79 98,44%

2026/2027 46 32 69,26% 67 58 86,31% 60 79 132,00% 65 79 121,35% 86 79 91,40%

2027/2028 46 32 69,26% 46 58 125,54% 67 79 117,56% 60 79 132,00% 73 79 108,19%

2028/2029 46 32 69,26% 46 58 125,54% 46 79 171,00% 67 79 117,56% 67 79 117,30%

2029/2030 46 32 69,26% 46 58 125,54% 46 79 171,00% 46 79 171,00% 74 79 107,19%

Prognose

5 Jahre

Kita Jahr

1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre
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Kinder Sozialraum Dersdorf

Geburtsjahr

02.11.2025

bis

01.11.2026

02.11.2024

bis

01.11.2025

02.11.2023

bis

01.11.2024

02.11.2022

bis

01.11.2023

02.11.2021

bis

01.11.2022

02.11.2020

bis

01.11.2021

02.11.2019

bis

01.11.2020

Alter 0 Jahre 1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 6 Jahre

Dersdorf 0 13 15 12 9 16 12

Davon mit Rechtsanspruch auf Betreuung in 2026/2027:

Alter 1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre

Anzahl 13 15 12 9 17

* Kinder aus 2020/2021 + 1/12 Kinder aus 2019/2020

Kita-Plätze im Sozialraum Dersdorf laut aktueller BE

Ort Plätze U3 Plätze Ü3

Dersdorf 14 39

Plätze in Kindertagespflege

Ort Plätze

Dersdorf 0

Quote 

U3 Ü3

Kinder 28 38

Plätze 14 39

Quote 50,00% 102,63%

Berechnung Neubaugebiete Dersdorf Stand 19.02.2025

2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 Gesamt

Gesamt 0 0 0 0 0 0 0 0

Benötigte Kita-Plätze durch Zuzug

WE´s  x 2,5 U3 (2 Jhg.) Ü3 (3 Jhg.)
Gesamt 

(10%)

2024/2025 0 0 0 0 0

2025/2026 0 0 0 0 0

2026/2027 0 0 0 0 0

2027/2028 0 0 0 0 0

2028/2029 0 0 0 0 0

2029/2030 0 0 0 0 0

Gesamt 0 0 0

Kita

Grashüpfer

Dersdorf 
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Waldorf 

Kinder Sozialraum Waldorf

Geburtsjahr

02.11.2025

bis

01.11.2026

02.11.2024

bis

01.11.2025

02.11.2023

bis

01.11.2024

02.11.2022

bis

01.11.2023

02.11.2021

bis

01.11.2022

02.11.2020

bis

01.11.2021

02.11.2019

bis

01.11.2020

Alter 0 Jahre 1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 6 Jahre

Waldorf 0 23 29 32 33 37 35

Davon mit Rechtsanspruch auf Betreuung in 2026/2027:

Alter 1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre

Anzahl 23 29 32 33 40

* Kinder aus 2020/2021 + 1/12 Kinder aus 2019/2020

Kita-Plätze im Sozialraum Waldorf laut aktueller BE

Ort Plätze U3 Plätze Ü3

8 31

16 62

24 93

Plätze in Kindertagespflege

Ort Plätze

Waldorf 15

Quote 

U3 Ü3

Kinder 52 105

Plätze 39 93

Quote 75,00% 88,64%

Berechnung Neubaugebiet Waldorf Stand 19.02.2025

2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 Gesamt

Wd (Hirt) 0 0 0 0 0 0 0 0

Wd (Schmiedeg.) 0 0 0 0 0 0 0 0

Wd Rheinbacher) 0 0 0 0 0 0 0 0

Gesamt 0 0 0 0 0 0 0 0

Benötigte Kita-Plätze durch Zuzug

WE´s  x 2,5 U3 (2 Jhg.) Ü3 (3 Jhg.)
Gesamt 

(10%)

2024/2025 0 0 0 0 0

2025/2026 0 0 0 0 0

2026/2027 0 0 0 0 0

2027/2028 0 0 0 0 0

2028/2029 0 0 0 0 0

2029/2030 0 0 0 0 0

Gesamt 0 0 0

Kita

Waldorf
St. Michael

Flora

Gesamt
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Kardorf 

Kinder Sozialraum Kardorf

Geburtsjahr

02.11.2025

bis

01.11.2026

02.11.2024

bis

01.11.2025

02.11.2023

bis

01.11.2024

02.11.2022

bis

01.11.2023

02.11.2021

bis

01.11.2022

02.11.2020

bis

01.11.2021

02.11.2019

bis

01.11.2020

Alter 0 Jahre 1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 6 Jahre

Kardorf 0 8 20 13 20 24 27

Davon mit Rechtsanspruch auf Betreuung in 2026/2027:

Alter 1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre

Anzahl 8 20 13 20 26

* Kinder aus 2020/2021 + 1/12 Kinder aus 2019/2020

Kita-Plätze im Sozialraum Kardorf laut aktueller BE

Ort Plätze U3 Plätze Ü3

22 52

16 58

38 110

Plätze in Kindertagespflege

Ort Plätze

Hersel 5

Quote 

U3 Ü3

Kinder 28 59

Plätze 43 110

Quote 153,57% 185,65%

Berechnung Neubaugebiete Kardorf Stand 19.02.2025

2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 Gesamt

Ka 03 0 0 0 0 0 0 0 0

Gesamt 0 0 0 0 0 0 0 0

Benötigte Kita-Plätze durch Zuzug

WE´s  x 2,5 U3 (2 Jhg.) Ü3 (3 Jhg.)
Gesamt 

(10%)

2024/2025 0 0 0 0 0

2025/2026 0 0 0 0 0

2026/2027 0 0 0 0 0

2027/2028 0 0 0 0 0

2028/2029 0 0 0 0 0

2029/2030 0 0 0 0 0

Gesamt 0 0 0

Kita

Kardorf
St. Josef

Gesamt

Leuchtturm
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6.4 Sozialraum Merten / Rösberg / Hemmerich 

Analyse und Handlungsempfehlung 

Der Sozialraum Merten / Rösberg / Hemmerich 

wird in Zukunft im Ü3- und U3-Bereich unterver-

sorgt sein, wobei es im Ü3-Bereich lediglich um 

eine leichte Unterversorgung handelt. Dies liegt an 

den Neubaugebieten Me16 und Me18, die sukzes-

sive bezogen werden. Aufgefangen werden kann 

dies vorerst mit den Überkapazitäten im nahe ge-

legenen Kardorf.  

 

Die weitere Entwicklung muss hier im Rahmen der 

jährlichen Bedarfsplanung beobachtet werden, um 

frühzeitig reagieren zu können. In diesem Zusam-

menhang müsste dann geprüft werden, ob sich ein 

weiterer Neubau in Me18 rechtfertigen würde. 
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Merten 



 

38  

Rösberg 

Kinder Sozialraum Rösberg

Geburtsjahr

02.11.2025

bis

01.11.2026

02.11.2024

bis

01.11.2025

02.11.2023

bis

01.11.2024

02.11.2022

bis

01.11.2023

02.11.2021

bis

01.11.2022

02.11.2020

bis

01.11.2021

02.11.2019

bis

01.11.2020

Alter 0 Jahre 1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 6 Jahre

Roisdorf 0 15 19 20 15 23 12

Davon mit Rechtsanspruch auf Betreuung in 2025/2026:

Alter 1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre

Anzahl 15 19 20 15 24

* Kinder aus 2020/2021 + 1/12 Kinder aus 2019/2020

Kita-Plätze im Sozialraum Rösberg laut aktueller BE

Ort Plätze U3 Plätze Ü3

Rösberg 0 0

0 0

Plätze in Kindertagespflege

Ort Plätze

Rösberg 19

Quote 

U3 Ü3

Kinder 34 59

Plätze 19 0

Quote 55,88% 0,00%

Berechnung Neubaugebiete Rösberg Stand 19.02.2025

2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 Gesamt

Rb 01 20 20 0 0 0 0 0 40

Rb 02 0 0 0 0 0 0 0 0

Metternicher Str. 0 0 0 0 0 0 0 0

Gesamt 20 20 0 0 0 0 0 40

Benötigte Kita-Plätze durch Zuzug (10 % des Gesamtzuzuges)

WE´s  x 2,5 U3 (2 Jhg.) Ü3 (3 Jhg.)
Gesamt 

(10%)

2024/2025 20 50 2 3 5

2025/2026 10 25 1 2 3

2026/2027 0 0 0 0 0

2027/2028 0 0 0 0 0

2028/2029 0 0 0 0 0

2029/2030 0 0 0 0 0

Gesamt 3 5 8

Gesamt

Kita
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Hemmerich 

Kinder Sozialraum Hemmerich

Geburtsjahr

02.11.2025

bis

01.11.2026

02.11.2024

bis

01.11.2025

02.11.2023

bis

01.11.2024

02.11.2022

bis

01.11.2023

02.11.2021

bis

01.11.2022

02.11.2020

bis

01.11.2021

02.11.2019

bis

01.11.2020

Alter 0 Jahre 1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 6 Jahre

Hemmerich 0 14 10 12 12 18 12

Davon mit Rechtsanspruch auf Betreuung in 2026/2027:

Alter 1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre

Anzahl 14 10 12 12 19

* Kinder aus 2020/2021 + 1/12 Kinder aus 2019/2020

Kita-Plätze im Sozialraum Hemmerich laut aktueller BE

Ort Plätze U3 Plätze Ü3

6 34

0 20

6 54

Plätze in Kindertagespflege

Ort Plätze

Hemmerich 0

Quote 

U3 Ü3

Kinder 24 43

Plätze 6 54

Quote 25,00% 125,58%

Berechnung Neubaugebiete Hemmerich Stand 19.02.2025

2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 Gesamt

Gesamt 0 0 0 0 0 0 0 0

Benötigte Kita-Plätze durch Zuzug

WE´s  x 2,5 U3 (2 Jhg.) Ü3 (3 Jhg.)
Gesamt 

(10%)

2024/2025 0 0 0 0 0

2025/2026 0 0 0 0 0

2026/2027 0 0 0 0 0

2027/2028 0 0 0 0 0

2028/2029 0 0 0 0 0

2029/2030 0 0 0 0 0

Gesamt 0 0 0

Kita

Burgwiese

Gesamt

Hemmerich
Der Spatz
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6.5 Sozialraum Sechtem 

Analyse und Handlungsempfehlung 

Der Sozialraum Sechtem wird in Zukunft im Ü3-

Bereich deutliche Überkapazitäten aufweisen. 

Im U3-Bereich zeigen die Berechnungen eine 

Überkapazität für das Kita-Jahr 2026/2027. Da-

nach liegt die Versorgungsquote in diesem Bereich 

bei ca. 70% 

 

 

Durch Änderungen der Gruppenformen ab dem 

Kita-Jahr 2027/2028 kann der  Überkapazität im 

Ü3-Bereich zu Gunsten des U3-Bereiches begeg-

net werden. In der Zwischenzeit können die vor-

handenen Überkapazitäten  für die am Rhein gele-

genen Ortschaften genutzt werden. 

 

Kinder Plätze Quote Kinder Plätze Quote Kinder Plätze Quote Kinder Plätze Quote Kinder Plätze Quote

Aktuell 2025/2026 22 16 72,73% 38 35 92,11% 48 56 115,63% 42 56 132,14% 60 56 92,12%

2026/2027 33 16 49,16% 23 35 151,52% 40 56 139,10% 50 56 110,12% 50 56 111,71%

2027/2028 33 16 49,16% 33 35 107,53% 23 56 240,26% 40 56 139,10% 58 56 95,17%

2028/2029 34 16 47,69% 34 35 104,32% 34 56 165,42% 24 56 230,29% 48 56 114,67%

2029/2030 37 16 43,78% 37 35 95,76% 37 56 151,85% 37 56 151,85% 34 56 165,18%

Prognose

5 Jahre

Kita Jahr

1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre
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Kinder Sozialraum Sechtem

Geburtsjahr

02.11.2025

bis

01.11.2026

02.11.2024

bis

01.11.2025

02.11.2023

bis

01.11.2024

02.11.2022

bis

01.11.2023

02.11.2021

bis

01.11.2022

02.11.2020

bis

01.11.2021

02.11.2019

bis

01.11.2020

Alter 0 Jahre 1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 6 Jahre

Sechtem 0 31 22 38 48 42 54

Davon mit Rechtsanspruch auf Betreuung in 2026/2027:

Alter 1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre *

Anzahl 31 22 38 48 47

* Kinder aus 2020/2021 + 1/12 Kinder aus 2019/2020

Kita-Plätze im Sozialraum Sechtem laut aktueller BE

Ort Plätze U3 Plätze Ü3

16 36

12 50

6 14

8 28

8 27

50 155

Plätze in Kindertagespflege

Ort Plätze

Sechtem 13

Quote 

U3 Ü3

Kinder 53 133

Plätze 63 155

Quote 118,87% 116,98%

Berechnung Neubaugebiet Sechtem Stand 19.02.2025

2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 Gesamt

Se 21 0 0 0 0 0 20 80 100

Se 22 0 0 0 0 0 0 0 0

Gesamt 0 0 0 0 0 20 80 100

Benötigte Kita-Plätze durch Zuzug

WE´s  x 2,5 U3 (2 Jhg.) Ü3 (3 Jhg.)
Gesamt 

(10%)

2024/2025 0 0 0 0 0

2025/2026 0 0 0 0 0

2026/2027 0 0 0 0 0

2027/2028 0 0 0 0 0

2028/2029 10 25 1 2 3

2029/2030 50 125 5 8 13

Gesamt 6 9 15

Gesamt

Kita

Sechtem

Klapperschuh

Wolfsburg

Rübe e.V.

St. Wendelinus

Arche
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6.6 Sozialraum Walberberg 

Analyse und Handlungsempfehlung 

Der Sozialraum Walberberg ist im Ü3-Bereich aus-

reichend mit Plätzen versorgt. Auch wenn die Zah-

len dies nicht unbedingt widerspiegeln, hat sich in 

der Praxis erwiesen, dass nicht alle Plätze in die-

sem  Bereich  abgefragt  werden.  Dies kann daran  

 

 

liegen, dass Eltern ihr Kind gerne in einer der nahe 

gelegenen Elterninitiativen betreuen lassen möch-

ten oder an der Nähe zu Brühl. 

Auch im U3-Bereich ist der Sozialraum gut aufge-

stellt. 

Kinder Plätze Quote Kinder Plätze Quote Kinder Plätze Quote Kinder Plätze Quote Kinder Plätze Quote

Aktuell 2025/2026 32 18 56,25% 25 30 120,00% 33 34 101,52% 44 34 76,14% 38 34 87,58%

2026/2027 30 18 59,11% 34 30 89,29% 26 34 127,62% 35 34 96,68% 52 34 64,69%

2027/2028 30 18 59,11% 30 30 98,52% 34 34 99,70% 26 34 127,62% 43 34 78,70%

2028/2029 30 18 59,11% 30 30 98,52% 30 34 110,02% 34 34 99,70% 34 34 99,26%

2029/2030 31 18 57,23% 31 30 95,39% 31 34 106,52% 31 34 106,52% 41 34 81,51%

Prognose

5 Jahre

Kita Jahr

1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre
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6.7 Sozialraum Hersel / Uedorf / Widdig 

Analyse und Handlungsempfehlung 

Der Sozialraum Hersel / Uedorf / Widdig ist im Ü3- 

und U3-Bereich trotz der bereitzs realisierten Maß-

nahmen unterversorgt.  Fehlende Kapazitäten 

können im Sozialraum Sechtem bzw. in Bornheim 

Ort kompensiert werden.  

 

Das Neubaugebiet He31 ist mittlerweile bezogen. 

Wie sich hier in Zukunft die Geburten entwickeln 

muss im Rahmen der jährlichen Bedarfsplanung 

beobachtet werden. 

 

Kinder Plätze Quote Kinder Plätze Quote Kinder Plätze Quote Kinder Plätze Quote Kinder Plätze Quote

Aktuell 2025/2026 71 29 40,85% 78 46 58,97% 76 69 90,79% 83 69 83,13% 89 69 77,31%

2026/2027 75 29 38,90% 75 46 61,70% 82 69 84,25% 80 69 86,47% 93 69 74,41%

2027/2028 75 29 38,90% 75 46 61,70% 75 69 92,56% 82 69 84,25% 88 69 78,66%

2028/2029 75 29 38,90% 75 46 61,70% 75 69 92,56% 75 69 92,56% 89 69 77,18%

2029/2030 75 29 38,90% 75 46 61,70% 75 69 92,56% 75 69 92,56% 81 69 85,13%

Prognose

5 Jahre

Kita Jahr

1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre
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Kinder Sozialraum Hersel

Geburtsjahr

02.11.2025

bis

01.11.2026

02.11.2024

bis

01.11.2025

02.11.2023

bis

01.11.2024

02.11.2022

bis

01.11.2023

02.11.2021

bis

01.11.2022

02.11.2020

bis

01.11.2021

02.11.2019

bis

01.11.2020

Alter 0 Jahre 1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 6 Jahre

Hersel 0 40 50 58 55 60 53

Davon mit Rechtsanspruch auf Betreuung in 2026/2027:

Alter 1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre

Anzahl 40 50 58 55 64

* Kinder aus 2020/2021 + 1/12 Kinder aus 2019/2020

Kita-Plätze im Sozialraum Hersel laut aktueller BE

Ort Plätze U3 Plätze Ü3

6 62

Weltentdecker 10 20

32 68

48 150

Plätze in Kindertagespflege

Ort Plätze

Hersel 15

Quote 

U3 Ü3

Kinder 90 177

Plätze 63 150

Quote 70,00% 84,55%

Berechnung Neubaugebiete Hersel Stand 19.02.2025

2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 Gesamt

He 31 50 0 0 0 0 0 0 50

He 35 10 10 0 0 0 0 0 20

He 09 0 0 0 0 0 0 0 0

He (Weingarten) 0 0 0 0 0 0 0 0

Gesamt 60 10 0 0 0 0 0 70

Benötigte Kita-Plätze durch Zuzug

WE´s  x 2,5 U3 (2 Jhg.) Ü3 (3 Jhg.)
Gesamt 

(10%)

2024/2025 30 75 3 4,5 7,5

2025/2026 5 12,5 0,5 0,75 1,25

2026/2027 0 0 0 0 0

2027/2028 0 0 0 0 0

2028/2029 0 0 0 0 0

2029/2030 0 0 0 0 0

2030/2031 0 0 0 0 0

2031/2032 10 25 1 2 3

5 7 11

Kita

Hersel

St. Aegidius

Schatzkiste

Gesamt

Hersel 
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Uedorf 

Kinder Sozialraum Uedorf

Geburtsjahr

02.11.2025

bis

01.11.2026

02.11.2024

bis

01.11.2025

02.11.2023

bis

01.11.2024

02.11.2022

bis

01.11.2023

02.11.2021

bis

01.11.2022

02.11.2020

bis

01.11.2021

02.11.2019

bis

01.11.2020

Alter 0 Jahre 1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 6 Jahre

Uedorf 0 5 6 5 6 6 10

Davon mit Rechtsanspruch auf Betreuung in 2026/2027:

Alter 1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre

Anzahl 5 6 5 6 7

* Kinder aus 2020/2021 + 1/12 Kinder aus 2019/2020

Kita-Plätze im Sozialraum Sechtem laut aktueller BE

Ort Plätze U3 Plätze Ü3

Uedorf 0 0

0 0

Plätze in Kindertagespflege

Ort Plätze

Uedorf 0

Gesamt 0

Quote 

U3 Ü3

Kinder 11 18

Plätze 0 0

Quote 0,00% 0,00%

Berechnung Neubaugebiet Uedorf Stand 19.02.2025

2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 Gesamt

0 0 0 0 0 0 0 0

Benötigte Kita-Plätze durch Zuzug

WE´s  x 2,5 U3 (2 Jhg.) Ü3 (3 Jhg.)
Gesamt 

(10%)

2024/2025 0 0 0 0 0

2025/2026 0 0 0 0 0

2026/2027 0 0 0 0 0

2027/2028 0 0 0 0 0

2028/2029 0 0 0 0 0

2029/2030 0 0 0 0 0

Gesamt 0 0 0

Gesamt

Kita
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Widdig 

Kinder Sozialraum Widdig

Geburtsjahr

02.11.2025

bis

01.11.2026

02.11.2024

bis

01.11.2025

02.11.2023

bis

01.11.2024

02.11.2022

bis

01.11.2023

02.11.2021

bis

01.11.2022

02.11.2020

bis

01.11.2021

02.11.2019

bis

01.11.2020

Alter 0 Jahre 1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 6 Jahre

Waldorf 0 26 15 15 15 17 20

Davon mit Rechtsanspruch auf Betreuung in 2026/2027:

Alter 1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre

Anzahl 26 15 15 15 19

* Kinder aus 2020/2021 + 1/12 Kinder aus 2019/2020

Kita-Plätze im Sozialraum Widdig laut aktueller BE

Ort Plätze U3 Plätze Ü3

Widdig 16 58

16 58

Plätze in Kindertagespflege

Ort Plätze

Widdig 0

Quote 

U3 Ü3

Kinder 41 49

Plätze 16 58

Quote 39,02% 119,18%

Berechnung Neubaugebiet Widdig Stand 19.02.2025

2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 Gesamt

St. Georg 0 0 0 0 0 0 0 0

Gesamt 0 0 0 0 0 0 0 0

Benötigte Kita-Plätze durch Zuzug

WE´s  x 2,5 U3 (2 Jhg.) Ü3 (3 Jhg.)
Gesamt 

(10%)

2024/2025 0 0 0 0 0

2025/2026 0 0 0 0 0

2026/2027 0 0 0 0 0

2027/2028 0 0 0 0 0

2028/2029 0 0 0 0 0

2029/2030 0 0 0 0 0

Gesamt 0 0 0

Kita

Römerstraße

Gesamt
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7. Personelle Situation 

 

Neben dem Angebot an ausreichenden Plätzen 

muss auch das dafür notwendige Personal vorhan-

den sein, um eine verlässliche Betreuung zu ge-

währleisten. Auch hier macht sich der allgemeine 

Fachkräftemangel  bemerkbar. So konnten in der 

Vergangenheit und können aktuell noch aufgrund 

von Personalmangel geplante Gruppen nicht in 

Betrieb gehen.  

 

Aber auch bestehende Gruppen konnten nicht im-

mer kontinuierlich betreut werden.  

Im Zeitraum 01.08.2024 bis 31.07.2025 gab es 

insgesamt 150 Fälle in Bornheimer Kitas, in denen 

Maßnahmen aufgrund von fehlendem Personal 

eingeleitet werden mussten. Die Gründe für die 

personelle Unterbesetzung werden in der folgen-

den Grafik dargestellt, wobei Mehrfachnennungen 

möglich waren. Hauptgrund für den Personalaus-

fall waren kurzfristige Erkrankungen.  

 

Die eingeleiteten notwendigen Maßnahmen reich-

ten von Reduzierungen der Betreuungszeit bis hin 

zur Schließung der kompletten Kita. Auch hier wa-

ren Mehrfachnennungen möglich. 
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